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Signatur StAZH OS 20, Suppl. 2 (S. 255-256) 

Titel 71. Konkordat betr. die Effekten eines Falliten, die 
als Pfand in Kreditors Händen in einem andern 
Kanton liegen, vom 7. Juni 1810 und 8. Juli 1818. 
Eidg. Samml. I. 285. 

Ordnungsnummer  

Datum 07.06.1810-08.07.1818 
 
[S. 255] 1. Es sollen in Fallimentsfällen alle einem Falliten zugehörigen Effekten in die 
Hauptmasse fallen, solche mögen liegen, wo sie wollen, unbeschadet jedoch der 
darauf haftenden Rechte und Ansprüche des Inhabers. // [S. 256] 
2. So oft indessen der Fall eintritt, daß bei solchen Effekten, die in einem andern 
Kanton als in jenem, dem der Fallit angehört, liegen, entweder das Eigenthum 
desselben oder die Hypothek oder das Pfandrecht darauf von der Fallimentsmasse in 
Streit gezogen wird, so ist selbige gehalten, ihre behauptenden Rechte vor dem 
kompetenten Richter desjenigen Kantons geltend zu machen, in welchem die Effekten 
sich befinden. 
[Gleiche Bemerkung wie beim vorigen Konkordat]. 
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